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Um die gesetzlichen Rente zu ergänzen, ist die 

Absicht der Bundesregierung, die betriebliche 

Altersvorsorge und die private Altersvorsorge 

zu fördern. In der Niedrigzinsphase haben Ries-

terprodukte, die in Deutschland seit dem Jahr 

2002 gefördert werden, nach einem anfängli-

chen Hype stark an Attraktivität verloren. Im-

merhin gibt es in Deutschland etwa 15 Mio. pri-

vate Altersvorsorgeverträge. 

 

Diese sicherheitsorientierten Garantieprodukte 

sollen nun durch ein stärker renditeorientiertes 

Altersvorsorgedepot ergänzt werden.  

 

Die Grundzüge wurden vor dem Jahreswechsel 

durch den Entwurf eines Altersvorsorgereform-

gesetzes vorgestellt:  

 

 

1. Das neue Altersvorsorgedepot  

 

• Einführung eines renditeorientierten Depots 

ohne Garantien als zentrales Förderinstru-

ment mit höherer  Renditechancen als neue 

Produktkategorie „Altersvorsorgedepotsver-

trag“ 
 

•  Anbieter müssen eine besonders einfache 

Depotvariante offerieren, das sogenannte 

„Standdarddepot“ 

 

•  Die Effektivkosten des Standarddepots wer-

den auf maximal 1,5 % p.a. gedeckelt   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  die Anlagestruktur des Standarddepots soll 

besonders einfach sein: Besparung von le-

diglich zwei sehr einfachen Fonds (OGAW-

Sondervermögen nach UCITS-Regeln ver-

waltet), typischerweise ein Aktien- und ein 

Rentenfonds; 

 

Risikoklassen im Standarddepot: Fonds der 

Risikoklassen 1 oder 2 sowie zweiter Fonds 

der Risikoklassen 3, 4 oder 5 

 

•  eine erweiterte Produktauswahl ist im regu-

lären Depot vorgesehen: Zulassung von Or-

ganismen für gemeinsame Anlagen in Wert-

papieren (OGAW)‑Sondervermögen, offe-

nen Publikums-AIFs, ELTIFs und bestimm-

ten Schuldverschreibungen bis Risikoklasse 

5 

 

•  zulässige Emittenten von Schuldverschrei-

bungen: Bund, Länder, Kommunen, Körper-

schaften öffentlichen Rechts, andere Euro-

Staaten sowie EU, EURATOM, Europäi-

sche Investitionsbank (EIB) und Europäi-

sche Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF)  

 

•  Garantieprodukte: weiterhin möglich, mit 

Garantien von 80 % oder 100 % des Kapitals 

zum Beginn der Auszahlungsphase 

 



  

  

 

© Waigel Rechtsanwälte, Januar 2026  Seite | 2  
 

 

 

2. Auszahlungsphase und Rentenbeginn  

 

• zwei gleichwertige Auszahlungsmodelle: 

Wahl zwischen lebenslanger Leibrente oder 

Auszahlungsplan 

 

• Vertrags- und Anbieterwechsel künftig nach 

5 Jahren kostenfrei möglich (heute max. 150 

EUR für Fixkosten) 
 

• Auszahlungsplan: Mindestlaufzeit bis zum 

85. Lebensjahr; keine Pflicht zur Teil- oder 

Restverrentung 

 

•  Anhebung der Altersgrenze: Beginn der 

Auszahlungsphase künftig erst ab 65 statt 

bislang 62 Jahren 

 

 

3. Steuerliche Förderung  

 

•  Vereinfachung der Förderung: Abschaffung 

einkommensabhängiger Mindesteigenbei-

träge und entsprechender Zulagenkürzungen 

 

•  neue Grundzulage – erste Stufe: 30 Cent 

Förderung je Euro Eigensparleistung bis 

1.200 EUR Jahresbeitrag (max. 360 EUR 

Zuschuss); ab 2029 35 Cent (max. 420 EUR 

Zuschuss) 

 

• neue Grundzulage – zweite Stufe: 20 Cent 

Förderung je Euro für Beiträge zwischen 

1.200 und 1.800 EUR (max. 120 EUR Zu-

schuss) 

 

•  beitragsproportionale Kinderzulage: pro 

Kind 25 Cent Förderung je Euro Eigenspar-

leistung bis 1.200 EUR Jahresbeitrag (max. 

300 EUR pro Kind) 

 

•  steuerliche Absetzbarkeit: Sonderausgaben-

abzug inklusive Günstigerprüfung bleibt er-

halten 

 

•  Berufseinsteigerbonus: einmaliger Bonus 

von 200 EUR wird unverändert fortgeführt 

 

 

4. Regulierung und Aufsichtsvorgaben  

 

•  Abschlusskosten: verpflichtende Verteilung 

der Abschlusskosten über die gesamte Ver-

tragslaufzeit 

 

•  Produktstandardisierung: keine Kopplung 

neuer Verträge mehr mit Erwerbs- oder 

Dienstunfähigkeitsabsicherung 

 

•  Hinterbliebenenabsicherung: Beschränkung 

auf eine optionale Rentengarantiezeit; eine 

klassische Hinterbliebenenrente ist nicht 

vorgesehen 

 

•  Eigenheimrente: Abschaffung der Pflicht für 

Anbieter, eine Eigenheimrenten‑Förderung 

anzubieten 

 

•  Produktinformationen: einheitliche, standar-

disierte Informationsblätter für Altersvor-

sorgeverträge 

 

•  Zertifizierung: neue Riester-Nachfolgepro-

dukte müssen zertifiziert werden; Zertifikat 

gilt zunächst unter Widerrufsvorbehalt 

 

•  Aufsicht: nachgelagerte, risikobasierte Prü-

fung der Produkte durch das Bundeszentral-

amt für Steuern (BZSt) 
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5. Bestandsschutz für Altverträge  

 

•  Bestandsschutz: Fortführung bestehender 

Verträge mit bisheriger Förderung möglich 

 

•  Wechseloption: freiwilliger Wechsel in das 

neue Fördersystem zulässig 

 

•  Übertragung: Förderunschädliche Übertra-

gung des angesparten Kapitals auf neue Al-

tersvorsorgeprodukte zulässig 

 

•  Flexibilisierung der Auszahlungsphase: im 

gegenseitigen Einvernehmen kann bei Be-

standsverträgen auf die verpflichtende Teil-

kapitalverrentung verzichtet werden 

 

 

6. Frühstarterrente  

 

Für Kunden interessant ist auch die sogenannte 

Frühstarterrente: 

 

•  Ein Eckpunktepapier zur Ausgestaltung und 

Umsetzung der Frühstartrente wurde am 

17.12.2025 im Kabinett beschlossen 

 

•  individuelles Depot: Eltern aller Kinder, die 

im jeweiligen Jahr das sechste Lebensjahr 

vollenden, können ein individuelles Alters-

vorsorgedepot für ihr Kind bei einem Anbie-

ter ihrer Wahl eröffnen; hierauf staatliche 

Förderung/Einzahlung von 10 EUR pro Mo-

nat, administriert über die vorhandenen 

Strukturen der steuerlich geförderten priva-

ten Altersvorsorge (pAV); die Ansparform 

orientiert sich an den oben erwähnten Alters-

vorsorgedepots 

 

•  freiwillige Zuzahlungen sollen möglich sein 

 

•  Auffanglösung: für Kinder ohne individuel-

les Depot wird eine bürokratiearme und kos-

tengünstige kollektive Auffanglösung ge-

schaffen, die eine automatische Teilhabe an 

der Frühstart-Rente sicherstellt 

 

•  Transparenz der Auffanglösung: Informatio-

nen zur Renditeentwicklung werden veröf-

fentlicht; die Anlagestrategie ist einfach, 

transparent und für Dritte nachahmbar 

 

•  nachträglicher Wechsel: Eltern können je-

derzeit ein individuelles Depot eröffnen; das 

bis dahin kollektiv angelegte Kapital wird 

inklusive Anlageerfolg übertragen 

 

•  steuerliche Behandlung: Erträge aus der 

Frühstart-Rente bleiben bis zum Beginn der 

Auszahlungsphase steuerfrei 

 

•  ab Volljährigkeit kann das Depot bis zum 

Renteneintritt weiter bespart oder zu gerin-

gen Kosten zu einem anderen Anbieter über-

tragen werden 

 

•  wurde bis zur Volljährigkeit kein Depot er-

öffnet, kann das angesparte Kapital aus der 

Auffanglösung als Startkapital in einen eige-

nen Altersvorsorgevertrag überführt werden 

 

•  Ausweitung auf weitere Jahrgänge: ab 2029 

sollen mit Mitteln aus Dividenden eines Ak-

tienpakets des Bundes zusätzliche, bislang 

nicht berücksichtigte Jahrgänge gefördert 

werden 

 

•  Anspruch knüpft an den Bezug von Kinder-

geld und ggf. an den Wohnsitz in Deutsch-

land als Indikator für Schulbesuch; eine eu-

roparechtliche Prüfung ist vorgesehen 

 

Startzeitpunkt: Ein gemeinsamer Start von 

Frühstart-Rente und dem neuen Altersvorsorge-

depot als reformierte persönliche Altersvor-

sorge ist ab 1. Januar 2027 realistisch; die För-

derung für den Geburtsjahrgang 2020 soll rück-

wirkend ab 1. Januar 2026 erfolgen. 
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Das neue Altersvorsorgedepot und die noch in 

Entstehung befindliche Frühstarterrente können 

interessante Einstiegsprodukte im Vertrieb sein.  

 

Im Massenkundengeschäft sollten Anbieter 

eine entsprechende Produktlinie im Angebot 

haben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

 

 

 

Dr. Christin Waigel  

Rechtsanwalt 
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